
 

 

RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten 
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Zuständigkeit: Arbeitgeber 

 
 

 
 

Laut Handbuch zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für das Verwaltungspersonal (2015) ist für die Benut- 
zung Fortbewegungsmittel bei Dienstgängen eine Ermächtigung des Vorgesetzten notwendig, die jährlich zu 
erneuern ist. 
Für Dienst- bzw. Außendienstfahrten der Bediensteten sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
Bei der Verwendung eines Fahrzeuges ist der Straßenkodex einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüg- 
lich der Verwendung von Mobilgeräten. Es ist verboten jegliches mobile Gerät während des Fahrens auf ir- 
gendeine Weise zu verwenden. 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanische Ge- 
fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Erlässt die Ermächtigung für die Benützung 
des Fahrrades (privates bzw. Dienstfahrrad) 

• Anweisung geben, dass die aktuelle Straßen- 
verkehrsordnung einzuhalten ist 

• Gewährleistet die Fahrtüchtigkeit der von der 
öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestell- 
ten Fahrräder und die ordentliche und außer- 
ordentliche Wartung 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des ei- 
genen bzw. des Dienstfahrrades nicht abzuän- 
dern, Komponenten nicht zu manipulieren 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des ei- 
genen bzw. des Dienstfahrrades bezüglich der 
Sicherheit zu überprüfen, wie Bremsen, Licht, 
Klingel oder ähnliches, Rückstrahler (Katzen- 
augen) und Reifendruck 

• Bei Kenntnis von Mängeln am Dienstfahrrad 
diese an den Verantwortlichen / Beauftragten 
der Wartung weiterleiten 

• Anweisung geben, keine Gegenstände zu 
transportieren mit Ausnahme einer Umhänge- 
tasche oder eines Rucksackes (nicht gleich- 
zeitig) bzw. Gegenstände, die dort Platz ha- 
ben 

• Anweisung geben, keine Personen zu trans- 
portieren 

• Anweisung geben, das Fahrrad nicht unter Al- 
kohol- bzw. Drogeneinfluss zu verwenden 

• Anweisung geben, keine mobilen Geräte (Mo- 
biltelefon, Smartphone) während des Fahrens 
zu verwenden 

• Anweisung geben, den kürzesten Weg zwi- 
schen Start und Ziel sowie, wenn vorhanden, 
die Fahrradwege zu benützen 

• Die Verwendung des Fahrrades bei heftigem 
Regen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, 
schlechter Sicht oder anderen möglicherweise 
gefährlichen Bedingungen untersagen 

 
Außendienst oder Dienstgang - Benutzung des traditionellen Fahrrades 
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer 

 
  • Die italienische Gesetzeslage schreibt nicht 

das Tragen eines Kopfschutzes als PSA 
(Helm) beim Fahrradfahren vor. Der Arbeitge- 
ber entscheidet, ob der Helm getragen werden 
muss; wenn ja dann sind diesbezügliche Ver- 
haltensregeln festzusetzen:  PSA  zur Verfü- 
gung stellen (Helm) 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Die Ermächtigung vonseiten des Vorgesetzten 
bzw. Arbeitgebers einholen (privates bzw. 
Dienstfahrrad) 

• Die aktuelle Straßenverkehrsordnung einhal- 
ten 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrrades nicht abändern, Komponenten 
nicht manipulieren 

• Vor dem Start: die Fahrtüchtigkeit des Fahrra- 
des (eigenes oder Dienstfahrrad) kontrollieren, 
wie Bremsen, Licht, Klingel oder ähnliches, 
Rückstrahler (Katzenaugen) und Reifendruck 

• Eventuelle Mängel an Dienstfahrrädern umge- 
hend der zuständigen Person melden 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrrades nicht abändern, Komponenten 
nicht manipulieren 

• Keine Gegenstände transportieren mit Aus- 
nahme einer Umhängetasche oder eines Ruck- 
sackes (nicht gleichzeitig) bzw. Gegenstände, 
die dort Platz haben 

• Es ist untersagt, Personen zu transportieren 

• Das Fahrrad nicht unter Alkohol- bzw. Drogen- 
einfluss verwenden 

• Während des Fahrens keine mobilen Geräte 
(Mobiltelefon, Smartphone) verwenden 

• Den kürzesten Weg zwischen Start und Ziel so- 
wie, wenn vorhanden, die Fahrradwege benüt- 
zen 

• Es ist untersagt, das Fahrrad bei heftigem Re- 
gen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlechte 
Sicht oder anderen möglicherweise gefährli- 
chen Bedingungen zu verwenden 

• Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Helm) 

 

Risikobewertung: W = 2 S = 16 
Risiko R 

= W x S 
32 Hoch 
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Für die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, siehe auch „Handbuch PSA“. Wenn in der Bedie- 
nungsanleitung bzw. im Sicherheitsdatenblatt nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich: 

 
Fahrradhelm EN 1078 

 

INFORMATION UND AUSBILDUNG 

 

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben 
zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. 

 

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken 
 

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend ge- 
schultem Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden. 
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Zuständigkeit: Arbeitgeber 

 

 
 

Laut Handbuch zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für das Verwaltungspersonal (2015) ist für die Benut- 
zung Fortbewegungsmittel bei Dienstgängen (Fahrrad, Motorrad oder Pkw) eine Ermächtigung des Vorge- 
setzten notwendig, die jährlich zu erneuern ist. 
Für Dienst- bzw. Außendienstfahrten der Bediensteten sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
Bei der Verwendung eines Fahrzeuges ist der Straßenkodex einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüg- 
lich der Verwendung von Mobilgeräten. Es ist verboten jegliches mobile Gerät während des Fahrens auf ir- 
gendeine Weise zu verwenden. 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, 
Stürzen und ähnlichem 

• Erlässt die Ermächtigung für die Benützung des 
Fahrrades (privates bzw. Dienstfahrrad) 

• Anweisung geben, dass die aktuelle Straßen- 
verkehrsordnung einzuhalten ist 

• Gewährleistet die Fahrtüchtigkeit der von der 
öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestell- 
ten Fahrräder und die ordentliche und außeror- 
dentliche Wartung 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des eige- 
nen bzw. des Dienstfahrrades nicht abzuän- 
dern, Komponenten nicht zu manipulieren 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des eige- 
nen bzw. des Dienstfahrrades bezüglich der Si- 
cherheit zu überprüfen, wie Bremsen, Licht, 
Klingel oder ähnliches, Rückstrahler (Katzen- 
augen) und Reifendruck 

• Bei Kenntnis von Mängeln am Dienstfahrrad 
diese an den Verantwortlichen / Beauftragten 
der Wartung weiterleiten 

• Anweisung geben, keine Gegenstände zu 
transportieren mit Ausnahme einer Umhänge- 
tasche oder eines Rucksackes (nicht gleichzei- 
tig) bzw. Gegenstände, die dort Platz haben 

• Anweisung geben, keine Personen zu transpor- 
tieren 

• Anweisung geben, das Fahrrad nicht unter Al- 
kohol- bzw. Drogeneinfluss zu verwenden 

• Anweisung geben, keine mobilen Geräte (Mo- 
biltelefon, Smartphone) während des Fahrens 
zu verwenden 

• Anweisung geben, den kürzesten Weg zwi- 
schen Start und Ziel sowie, wenn vorhanden, 
die Fahrradwege zu benützen 

• Die Verwendung des Fahrrades bei heftigem 
Regen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlech- 
ter Sicht oder anderen möglicherweise gefähr- 
lichen Bedingungen untersagen 

 
Außendienst oder Dienstgang - Fahrrad mit Elektroantrieb (z.B. E-Bike und Pedelec) 
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  • Die italienische Gesetzeslage schreibt nicht 

das Tragen eines Kopfschutzes als PSA (Helm) 
beim Fahrradfahren vor. Der Arbeitgeber ent- 
scheidet, ob der Helm getragen werden muss; 
wenn ja dann sind diesbezügliche Verhaltens- 
regeln festzusetzen: PSA zur Verfügung stellen 
(Helm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand und Explo- 
sion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbrennungen durch ex- 

plosionsfähige Atmosphäre 
(Brand, Explosion) und 
ähnlichem (z.B. Überhit- 

zung) 

• Das Personal über die korrekte Verwendung 
und die bestehenden Risiken informieren 

• Geeigneten Raum für die Verwahrung und den 
Ladevorgang zur Verfügung stellen: 
o Ladegerät nur in trockener und staubfreier 

Umgebung betreiben 
o Laden ausschließlich in einer schwer ent- 

flammbaren Umgebung erlaubt (kein Holz, 
Papier, Teppich oder ähnliches darf dort vor- 
handen oder gelagert werden, Ladegerät 
nicht abdecken) 

o Ladegerät nur in Bereichen ohne Zündquel- 
len laden (offene Flammen, Funken,…) 

o Ausreichende natürliche oder künstliche Be- 
lüftung mit einer Umgebungstemperatur im 
Bereich von 10-30°C 

o CO2 Feuerlöscher anbringen 
o Die periodische Überprüfung der Elektro- 

und Erdungsanlage durchführen 

• Folgende Anweisungen den Bediensteten ge- 
ben: 
o Die Batterie vor Hitze schützen und nie der 

dauerhaften Sonneneinstrahlung aussetzen 
o Ausschließlich auf die Batterie abgestimmtes 

Ladegerät verwenden 
o Keine defekten oder beschädigten Batterien 

laden, bei Defekten ist der Verantwortliche 
für die Wartung zu informieren 

o Ladegerät nicht abdecken und Vorsicht wal- 
ten lassen, da sich das Ladegerät beim La- 
devorgang stark erwärmen kann 

o Batterien nicht außerhalb der normalen Ar- 
beitsszeiten laden 

o Laden in der Nähe von Zündquellen (freie 
Flammen oder Quellen von Funken) verbie- 
ten 

o Büroklammern, Schrauben, Münzen, 
Schlüssel und andere Kleinteile vom Lade- 
gerät fernhalten, da diese Metallgegen- 
stände die elektrischen Anschlüsse der Bat- 
terie überbrücken können 

o Die Batterie nicht mit Wasser oder ähnlichem 
reinigen und nicht im Freien laden (Regen) 

 
 

Chemische Gefahr 

Verätzung von Haut und 
Augen durch austretende 

Batterieflüssigkeit und 
Dämpfe 

• Defekte / beschädigte Batterien sind fachge- 
recht zu entsorgen, da aus ihnen Flüssigkeiten 
und Dämpfe austreten können 

• PSA zur Verfügung stellen (Schutzhand- 
schuhe) 
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stürzen 

und ähnlichem 

• Die Ermächtigung von Seiten des Vorge- 
setzten bzw. Arbeitgebers einholen (priva- 
tes bzw. Dienstfahrrad) 

• Die aktuelle Straßenverkehrsordnung ein- 
halten 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrrades nicht abändern, Kompo- 
nenten nicht manipulieren 

• Vor dem Start: die Fahrtüchtigkeit des Fahr- 
rades (eigenes oder Dienstfahrrad) kontrol- 
lieren, wie Bremsen, Licht, Klingel oder ähn- 
liches, Rückstrahler (Katzenaugen) und 
Reifendruck 

• Eventuelle Mängel an Dienstfahrrädern um- 
gehend der zuständigen Person melden 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrrades nicht abändern, Kompo- 
nenten nicht manipulieren 

• Keine Gegenstände transportieren mit Aus- 
nahme einer Umhängetasche oder eines 
Rucksackes (nicht gleichzeitig) bzw. Ge- 
genstände, die dort Platz haben 

• Es ist untersagt, Personen zu transportieren 

• Das Fahrrad nicht unter Alkohol- bzw. Dro- 
geneinfluss verwenden 

• Während des Fahrens keine mobilen Ge- 
räte (Mobiltelefon, Smartphone) verwenden 

• Den kürzesten Weg zwischen Start und Ziel 
sowie, wenn vorhanden, die Fahrradwege 
benützen 

• Es ist untersagt, das Fahrrad bei heftigem 
Regen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, 
schlechte Sicht oder anderen möglicher- 
weise gefährlichen Bedingungen zu ver- 
wenden 

• Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Helm) 

 

Risikobewertung: W = 2 S = 16 
Risiko R 

= W x S 
32 Hoch 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 

 
Brand und Explosion 

 
 
 

Verbrennungen durch explo- 
sionsfähige Atmosphäre 

(Brand, Explosion) und ähnli- 
chem (z.B. Überhitzung) 

• Das Personal über die korrekte Verwen- 
dung und die bestehenden Risiken informie- 
ren 

• Geeigneten Raum für die Verwahrung und 
den Ladevorgang verwenden: 
o Ladegerät nur in trockener und staub- 

freier Umgebung betreiben 
o Laden ausschließlich in einer schwer ent- 

flammbaren Umgebung (kein Holz, Pa- 
pier, Teppich oder ähnliches darf dort vor- 
handen oder gelagert werden, Ladegerät 
nicht abdecken) 

Zuständigkeit: Arbeitnehmer 
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  o Ladegerät nur in Bereichen ohne Zünd- 

quellen laden (offene Flammen, Fun- 
ken,…) 

o Ausreichende natürliche oder künstliche 
Belüftung mit einer Umgebungstempera- 
tur im Bereich von 10-30°C einhalten 

o Im Notfall angebrachten CO2 Feuerlö- 
scher verwenden 

• Folgende Vorgehensweise einhalten: 
o Die Batterie vor Hitze schützen und nie 

der dauerhaften Sonneneinstrahlung 
aussetzen 

o Ausschließlich auf die Batterie abge- 
stimmtes Ladegerät verwenden 

o Keine defekten oder beschädigten Batte- 
rien laden, bei Defekten ist der Verant- 
wortliche für die Wartung zu informieren 

o Ladegerät nicht abdecken und Vorsicht 
walten lassen, da sich das Ladegerät 
beim Ladevorgang stark erwärmen kann 

o Batterien nicht außerhalb der normalen 
Arbeitsszeiten laden 

o Laden in der Nähe von Zündquellen (freie 
Flammen oder Quellen von Funken) ist 
verboten 

o Büroklammern, Schrauben, Münzen, 
Schlüssel und andere Kleinteile vom La- 
degerät fernhalten, da diese Metallge- 
genstände die elektrischen Anschlüsse 
der Batterie überbrücken können 

o Die Batterie nicht mit Wasser oder ähnli- 
chem reinigen und nicht im Freien laden 
(Regen) 

 

Risikobewertung: W = 1 S = 4 
Risiko R 

= W x S 
4 Gering 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 

Chemische Gefahr 

 
Verätzung von Haut und Au- 
gen durch austretende Batte- 

rieflüssigkeit und Dämpfe 

• Defekte / beschädigte Batterien sind fach- 
gerecht zu entsorgen, da aus ihnen Flüssig- 
keiten und Dämpfe austreten können 

• Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Schutzhandschuhe) 

 

Risikobewertung: W = 1 S = 4 
Risiko R 

= W x S 
4 Gering 
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Für die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, siehe auch „Handbuch PSA“. Wenn in der Bedie- 
nungsanleitung bzw. im Sicherheitsdatenblatt nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich: 

 
Bei möglichem Kontakt mit der Batteriesäure: säurebeständig EN 374 XXL 

 
Fahrradhelm EN 1078 

 

INFORMATION UND AUSBILDUNG 

 

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben 
zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. 

 

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken 
 

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschul- 
tem Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden. 
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Zuständigkeit: Arbeitgeber 

 
 

 
 

Laut Handbuch zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für das Verwaltungspersonal (2015) ist für die Benut- 
zung Fortbewegungsmittel bei Dienstgängen eine Ermächtigung des Vorgesetzten notwendig, die jährlich zu 
erneuern ist. 
Für Dienst- bzw. Außendienstfahrten der Bediensteten sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
Bei der Verwendung eines Fahrzeuges ist der Straßenkodex einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüg- 
lich der Verwendung von Mobilgeräten. Es ist verboten jegliches mobile Gerät während des Fahrens auf ir- 
gendeine Weise zu verwenden. 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanische Ge- 
fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Erlässt die Ermächtigung für die Benützung 
des Rollers 

• Anweisung geben, dass die aktuelle Straßen- 
verkehrsordnung einzuhalten ist 

• Anweisung geben, den Roller laut Straßenver- 
kehrsordnung zu verwenden: 
o Auf Fußgängerwegen / in Fußgängerzonen 

sind maximal 6 km/h erlaubt; ist diese Ein- 
stellung nicht möglich, ist der Roller zu 
schieben 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des Rol- 
lers nicht abzuändern, Komponenten nicht zu 
manipulieren und ausschließlich homologierte 
Roller zu verwenden 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des Rol- 
lers bezüglich der Sicherheit zu überprüfen, 
wie Bremsen, Licht, Klingel oder ähnliches, 
Rückstrahler (Katzenaugen) und Reifendruck 

• Anweisung geben, keine Gegenstände zu 
transportieren mit Ausnahme einer Umhänge- 
tasche oder eines Rucksackes (nicht gleichzei- 
tig) bzw. Gegenstände, die dort Platz haben 

• Anweisung geben, keine Personen zu trans- 
portieren 

• Anweisung geben, den Roller nicht unter Alko- 
hol- bzw. Drogeneinfluss zu verwenden 

• Anweisung geben, keine mobilen Geräte (Mo- 
biltelefon, Smartphone) während des Fahrens 
zu verwenden 

• Anweisung geben, den kürzesten Weg zwi- 
schen Start und Ziel sowie, wenn vorhanden, 
die Fahrradwege zu benützen 

• Die Verwendung des Rollers bei heftigem Re- 
gen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlechter 
Sicht oder anderen möglicherweise gefährli- 
chen Bedingungen untersagen 

• Die italienische Gesetzeslage schreibt nicht 
das Tragen eines Kopfschutzes als PSA 
(Helm) vor. Der Arbeitgeber entscheidet, ob 
der Helm getragen werden muss; wenn ja 
dann sind diesbezügliche Verhaltensregeln 
festzusetzen: PSA zur Verfügung stellen 
(Helm) 

 
Außendienst oder Dienstgang - Benutzung eines Rollers mit Elektroantrieb 
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer 

 

 
 

Chemische Gefahr 

 
Verätzung von Haut und Au- 
gen durch austretende Batte- 

rieflüssigkeit und Dämpfe 

• Defekte / beschädigte Batterien sind fachge- 
recht zu entsorgen, da aus ihnen Flüssigkeiten 
und Dämpfe austreten können 

• PSA zur Verfügung stellen (Schutzhand- 
schuhe) 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Die Ermächtigung für die Benützung des Rol- 
lers einholen 

• Die aktuelle Straßenverkehrsordnung einhal- 
ten 

• Den Roller laut Straßenverkehrsordnung ver- 
wenden: 
o Auf Fußgängerwegen / in Fußgängerzonen 

sind maximal 6 km/h erlaubt; ist diese Ein- 
stellung nicht möglich, ist der Roller zu 
schieben 

• Die Eigenschaften des Rollers nicht abän- 
dern, Komponenten nicht manipulieren und 
ausschließlich homologierte Roller verwen- 
den 

• Die Eigenschaften des Rollers bezüglich der 
Sicherheit überprüfen, wie Bremsen, Licht, 
Klingel oder ähnliches, Rückstrahler (Katzen- 
augen) und Reifendruck 

• Deine Gegenstände transportieren mit Aus- 
nahme einer Umhängetasche oder eines 
Rucksackes (nicht gleichzeitig) bzw. Gegen- 
stände, die dort Platz haben 

• Keine Personen transportieren 

• Den Roller nicht unter Alkohol- bzw. Drogen- 
einfluss verwenden 

• Keine mobilen Geräte (Mobiltelefon, Smart- 
phone) während des Fahrens verwenden 

• Den kürzesten Weg zwischen Start und Ziel 
sowie, wenn vorhanden, die Fahrradwege be- 
nützen 

• Die Verwendung des Rollers bei heftigem Re- 
gen, Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlech- 
ter Sicht oder anderen möglicherweise ge- 
fährlichen Bedingungen ist verboten 

• Die italienische Gesetzeslage schreibt nicht 
das Tragen eines Kopfschutzes als PSA 
(Helm) vor. Der Arbeitgeber entscheidet, ob 
der Helm getragen werden muss; wenn ja 
dann sind diesbezügliche Verhaltensregeln 
festzusetzen: PSA zur Verfügung stellen 
(Helm) 

 

Risikobewertung: W = 2 S = 16 
Risiko R 

= W x S 
32 Hoch 
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 

Chemische Gefahr 

 
Verätzung von Haut und Au- 
gen durch austretende Batte- 

rieflüssigkeit und Dämpfe 

• Defekte / beschädigte Batterien sind fach- 
gerecht zu entsorgen, da aus ihnen Flüssig- 
keiten und Dämpfe austreten können 

• Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden 
(Schutzhandschuhe) 

 

Risikobewertung: W = 1 S = 4 
Risiko R 

= W x S 
4 Gering 

 

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Für die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung, siehe auch „Handbuch PSA“. Wenn in der Bedie- 
nungsanleitung bzw. im Sicherheitsdatenblatt nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich: 

 
Bei möglichem Kontakt mit der Batteriesäure: säurebeständig EN 374 XXL 

 
Fahrradhelm EN 1078 

 

INFORMATION UND AUSBILDUNG 

 

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben 
zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. 

 

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken 
 

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend ge- 
schultem Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden. 
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Zuständigkeit: Arbeitgeber 

 
 

 
 

Laut Handbuch zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für das Verwaltungspersonal (2015) ist für die Benut- 
zung Fortbewegungsmittel bei Dienstgängen eine Ermächtigung des Vorgesetzten notwendig, die jährlich zu 
erneuern ist. 
Für Dienst- bzw. Außendienstfahrten der Bediensteten sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
Bei der Verwendung eines Fahrzeuges ist der Straßenkodex einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüg- 
lich der Verwendung von Mobilgeräten. Es ist verboten jegliches mobile Gerät während des Fahrens auf ir- 
gendeine Weise zu verwenden. 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Erlässt die Ermächtigung für die Benützung 
Kleinkraftrades 

• Anweisung geben, dass die aktuelle Stra- 
ßenverkehrsordnung einzuhalten ist 

• Anweisung geben, einen homologierten 
Helm für zweirädrige Kleinkrafträder zu ver- 
wenden (ECE 22-05, ab 01.01.2021 ECE 
22-06) 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des 
Kleinkraftrades nicht abzuändern, Kompo- 
nenten nicht zu manipulieren 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des 
Kleinkraftrades bezüglich der Sicherheit zu 
überprüfen, wie Bremsen, Licht und Reifen- 
druck 

• Anweisung geben, das Kleinkraftrad nicht 
unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss zu ver- 
wenden 

• Anweisung geben, keine mobilen Geräte 
(Mobiltelefon, Smartphone) während des 
Fahrens zu verwenden 

• Anweisung geben, den kürzesten Weg zwi- 
schen Start und Ziel zu benützen 

• Die Verwendung des Kleinkraftrades bei 
Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlechter 
Sicht oder anderen möglicherweise gefähr- 
lichen Bedingungen sowie entsprechenden 
Wettervorhersagen untersagen 

Außendienst oder Dienstgang - Benutzung eines zweirädrigen Kleinkraftrades (z.B. Motorrad 
und Moped) 
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanische Ge- 
fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschiedene Verletzungen 
aufgrund von Unfällen, Stür- 

zen und ähnlichem 

• Die Ermächtigung für die Benützung des 
Kleinkraftrades einholen 

• Die aktuelle Straßenverkehrsordnung ein- 
halten 

• Einen homologierten Helm für zweirädrige 
Kleinkrafträder verwenden 

• Die Eigenschaften des Kleinkraftrades 
nicht abändern, Komponenten nicht mani- 
pulieren 

• Die Eigenschaften des Kleinkraftrades be- 
züglich der Sicherheit überprüfen, wie 
Bremsen, Licht und Reifendruck 

• Das Kleinkraftrad nicht unter Alkohol- bzw. 
Drogeneinfluss verwenden 

• Keine mobilen Geräte (Mobiltelefon, Smart- 
phone) während des Fahrens verwenden 

• Den kürzesten Weg zwischen Start und 
Ziel benützen 

• Die Verwendung des Kleinkraftrades bei 
Schnee, Eis auf der Fahrbahn, schlechter 
Sicht oder anderen möglicherweise gefähr- 
lichen Bedingungen sowie entsprechenden 
Wettervorhersagen ist verboten 

 

Risikobewertung: W = 2 S = 16 
Risiko R 

= W x S 
32 Hoch 

 

INFORMATION UND AUSBILDUNG 

 

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung dessel- 
ben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. 

 
- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken 

 

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend ge- 
schultem Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden. 

Zuständigkeit: Arbeitnehmer 
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Zuständigkeit: Arbeitgeber 

 
 

 
 

Laut Handbuch zur elektronischen Arbeitszeiterfassung für das Verwaltungspersonal (2015) ist für die Benut- 
zung Fortbewegungsmittel bei Dienstgängen eine Ermächtigung des Vorgesetzten notwendig, die jährlich zu 
erneuern ist. 
Für Dienst- bzw. Außendienstfahrten der Bediensteten sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
Bei der Verwendung eines Fahrzeuges ist der Straßenkodex einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch bezüg- 
lich der Verwendung von Mobilgeräten. Es ist verboten jegliches mobile Gerät während des Fahrens auf ir- 
gendeine Weise zu verwenden. 

 

 

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanische Ge- 
fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Verletzungen 
durch bewegte Transportmit- 
tel (Verkehrsunfall und ähnli- 

ches) 

• Erlässt die Ermächtigung für die Benützung 
des PKWs (privates bzw. Dienstfahrzeug) 

• Anweisung geben, dass die aktuelle Stra- 
ßenverkehrsordnung einzuhalten ist 

• Gewährleistet die Fahrtüchtigkeit der von 
der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge 

• Die ordentliche und außerordentlich War- 
tung der Fahrzeuge und die Funktionalität 
gewährleisten 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des 
eigenen bzw. des Dienstfahrzeuges nicht 
abzuändern, Komponenten nicht zu mani- 
pulieren 

• Anweisung geben, die Eigenschaften des 
eigenen bzw. des Dienstfahrzeuges bezüg- 
lich der Sicherheit zu überprüfen, insbeson- 
dere der Reifen (im vorgeschriebenen Zeit- 
raum Winterreifen bzw. Ketten) 

• Bei Kenntnis von Mängeln diese an den 
Verantwortlichen / Beauftragten der War- 
tung weiterleiten 

• Anweisung geben, das Fahrzeug nicht un- 
ter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss zu ver- 
wenden 

• Anweisung geben, keine mobilen Geräte 
(Mobiltelefon, Smartphone) während des 
Fahrens zu verwenden, sofern keine Frei- 
sprechanlage oder anderes geeignetes 
System zur Verfügung steht 

• Anweisung geben, den kürzesten Weg zwi- 
schen Start und Ziel zu benützen 

• Anweisung geben, die Verwendung des 
Fahrzeuges bei Schnee, Eis oder anderen 
möglicherweise gefährlichen Bedingungen 
mit dem Vorgesetzten abzusprechen 

 
Außendienst oder Dienstgang - Benutzung eines PKWs 
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Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mechanische Ge- 

fahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschiedene Verletzungen 
durch bewegte Transportmit- 
tel (Verkehrsunfall und ähnli- 

ches) 

• Ermächtigung für die Benützung des PKWs 
(privates bzw. Dienstfahrzeug) einholen 

• Die aktuelle Straßenverkehrsordnung ein- 
halten 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrzeuges nicht abändern, Kompo- 
nenten nicht manipulieren 

• Die Eigenschaften des eigenen bzw. des 
Dienstfahrzeuges bezüglich der Sicherheit 
überprüfen, insbesondere der Reifen (im 
vorgeschriebenen Zeitraum Winterreifen 
bzw. Ketten) 

• Bei Kenntnis von Mängeln diese an den 
Verantwortlichen / Beauftragten der War- 
tung weiterleiten und das Fahrzeug nicht 
benützen 

• Das Fahrzeug nie unter Alkohol- bzw. Dro- 
geneinfluss verwenden 

• Keine mobilen Geräte (Mobiltelefon, Smart- 
phone) während des Fahrens verwenden, 
sofern keine Freisprechanlage oder ande- 
res geeignetes System zur Verfügung steht 

• Den kürzesten Weg zwischen Start und 
Ziel benützen 

• Die Verwendung des Fahrzeuges bei 
Schnee, Eis oder anderen möglicherweise 
gefährlichen Bedingungen mit dem Vorge- 
setzten absprechen 

 

Risikobewertung: W = 2 S = 16 
Risiko R 

= W x S 
32 Hoch 

 

INFORMATION UND AUSBILDUNG 

 

- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung dessel- 
ben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. 

 

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken 
 

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend ge- 
schultem Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden. 

 

Zuständigkeit: Arbeitnehmer 
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